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HAFTUNGSAUSSCHLUSS  |  Die in dieser Ausgabe stehenden Texte sind nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der stän-
dige Wandel der Rechtsmaterie machen es jedoch notwendig, Haftung und Ge-
währ auszuschließen.

Steuerinformationen  
für August 2025
Um die oft lange andauernden Betriebsprüfungen zu beschleunigen, wurden 
einige gesetzliche Änderungen vorgenommen. Zu beachten ist hier u. a. das 
neue qualifizierte Mitwirkungsverlangen. Wird es nicht oder nicht hinreichend 
erfüllt, wird ein Mitwirkungsverzögerungsgeld festgesetzt.

Darüber hinaus ist in diesem Monat auf folgende Aspekte hinzuweisen: 

	� Der Bundesrat hat dem „Gesetz für ein steuerliches Investitionssofort-
programm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland” am 
11.7.2025 zugestimmt. Die Investitionsanreize für neues Wachstum sind 
somit „in trockenen Tüchern.“

	� Hat sich der Übergeber eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs 
anlässlich der Vermögensübergabe gegen Versorgungsleistungen ein 
Wohnungsrecht an einer Wohnung des übergebenen Vermögens vorbe-
halten, ist ein Sonderausgabenabzug des Mietwerts nach der Verwal-
tungsmeinung ausgeschlossen. Dieser Ansicht hat aber nun das Finanz-
gericht Nürnberg widersprochen.

	� Werden Sparmenüs (z. B. Getränk, Burger und Pommes frites) zu einem 
einheitlichen Gesamtpreis zum Verzehr außer Haus verkauft, gilt für das 
Getränk ein Umsatzsteuersatz von 19 %, die Speisen werden ermäßigt zu  
7 % besteuert. Es muss also eine sachgerechte Aufteilung erfolgen – und 
hierzu hat der Bundesfinanzhof jüngst Stellung bezogen.

Diese und weitere interessante Informationen finden Sie in der Ausgabe für 
August 2025. Viel Spaß beim Lesen!
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ALLE STEUERZAHLER

Steuerliches Investitionsprogramm bereits „in trockenen Tüchern“

|  Der Bundesrat hat dem „Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung 
des Wirtschaftsstandorts Deutschland” am 11.7.2025 zugestimmt. Die Investitionsanreize für neues 
Wachstum sind somit „in trockenen Tüchern.“ Neben der Ausweitung des Forschungszulagenge-
setzes enthält das Gesetz insbesondere diese Maßnahmen:  |

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlage-
vermögens, die nach dem 30.6.2025 und vor 
dem 1.1.2028 angeschafft oder hergestellt wor-
den sind, kann eine degressive Abschreibung 
genutzt werden. Der %-Satz darf 30 % nicht 
übersteigen (maximal das Dreifache der linea-
ren Abschreibung).

Werden rein elektrisch betriebene Fahrzeuge 
nach dem 30.6.2025 und vor dem 1.1.2028 ange-
schafft, ist eine arithmetisch-degressive Ab-
schreibung möglich. Im Jahr der Anschaffung 
können 75 % der Anschaffungskosten abge-
schrieben werden. In den fünf Folgejahren gelten 
dann 10 %, 5 %, 5 %, 3 % und 2 %. 

Wird ein reines Elektrofahrzeug genutzt und 
übersteigt der Bruttolistenneupreis einen be-
stimmten Höchstbetrag nicht, ist der Bruttolis-
tenneupreis als Bemessungsgrundlage für die 
Besteuerung der privaten Nutzung nur zu einem 
Viertel anzusetzen. Für nach dem 30.6.2025 an-

geschaffte Fahrzeuge wurde die Bruttolisten-
preisgrenze von 70.000 EUR auf 100.000 EUR er-
höht.

MERKE  |  Ab 2028 wird die Körperschaftsteuer 
(derzeit 15 %) in fünf Schritten um jeweils 1 % pro 
Jahr gesenkt. Somit gelten dann 10 % ab dem 
Veranlagungszeitraum 2032. 

Auf Antrag gilt für nicht entnommene Gewinne 
nach Maßgabe des § 34a Einkommensteuerge-
setz ein Thesaurierungssteuersatz von 28,25 %. 
Dieser Steuersatz sinkt in drei Stufen auf 27 % 
(Veranlagungszeitraum 2028 und 2029), 26 % 
(2030 und 2031) und 25 % (ab 2032).

Quelle  |  Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortpro-

gramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland, 

BT-Drs. 21/629

ALLE STEUERZAHLER

Privates Veräußerungsgeschäft bei Grundstücksübertragung  
mit Übernahme von Schulden

|  Wird ein Grundstück innerhalb von zehn Jahren nach der Anschaffung übertragen und über-
nimmt der neue Eigentümer die auf dem Grundstück lastenden Schulden, liegt ein steuerbares 
privates Veräußerungsgeschäft vor. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden.  |

Hintergrund 

Private Veräußerungsgeschäfte mit Grundstü-
cken, bei denen der Zeitraum zwischen An-
schaffung und Veräußerung nicht mehr als zehn 
Jahre beträgt, unterliegen der Spekulationsbe-
steuerung nach § 23 des Einkommensteuerge-
setzes (EStG). 

Beachten Sie  |  Ausgenommen sind aber Wirt-
schaftsgüter, die

	� im Zeitraum zwischen Anschaffung und Ver-
äußerung ausschließlich zu eigenen Wohn-
zwecken (1. Alternative) oder

	� im Jahr der Veräußerung und in den beiden 
vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohn-
zwecken (2. Alternative) genutzt wurden.
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	◼ Sachverhalt

Vater V hatte im Jahr 2014 ein Grundstück für 
143.950 EUR erworben und teilweise fremdfinan-
ziert. 2019 übertrug er das Grundstück auf seine 
Tochter. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Grund-
stück einen Wert von 210.000 EUR. Die Tochter 
übernahm die am Übertragungstag bestehen-
den Verbindlichkeiten in Höhe von 115.000 EUR.

Das Finanzamt teilte den Vorgang (ausgehend 
vom Verkehrswert im Zeitpunkt der Übertra-
gung) in einen entgeltlichen und einen unent-
geltlichen Teil auf. Soweit das Grundstück unter 
Übernahme der Verbindlichkeiten entgeltlich 
übertragen worden war, besteuerte das Finanz-
amt den Vorgang als privates Veräußerungsge-
schäft.

Hiergegen klagte der V vor dem Finanzgericht 
Niedersachsen und bekam Recht. Die Begrün-
dung: Teilentgeltliche Übertragungen von Im-
mobilien im Wege der vorweggenommenen Erb-
folge unterhalb der historischen Anschaffungs-
kosten sind keine Veräußerungen im Sinne des  
§ 23 EStG. 

Doch die Freude währte nicht lange, denn der 
Bundesfinanzhof schloss sich der Ansicht des 
Finanzamts an.

Wird ein Wirtschaftsgut übertragen und werden 
damit zusammenhängende Verbindlichkeiten 
übernommen, liegt regelmäßig ein teilentgelt-
licher Vorgang vor. In diesem Fall erfolgt eine 
Aufteilung in einen entgeltlichen und in einen 
unentgeltlichen Teil. 

Wird das Grundstück innerhalb von zehn Jahren 
nach der Anschaffung übertragen, unterfällt 
der Vorgang hinsichtlich des entgeltlichen Teils 
als privates Veräußerungsgeschäft der Einkom-
mensteuer.

Quelle  |  BFH-Urteil vom 11.3.2025, Az. IX R 17/24, unter www.

iww.de, Abruf-Nr. 248391; BFH, PM Nr. 37/25 vom 30.5.2025

ALLE STEUERZAHLER

Altenteilerwohnung im Versorgungsvertrag:  
Mietwert als Sonderausgaben absetzbar?

|  Hat sich der Übergeber eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs anlässlich der Vermögens-
übergabe gegen Versorgungsleistungen ein Wohnungsrecht an einer Wohnung des übergebenen Ver-
mögens vorbehalten, ist ein Sonderausgabenabzug des Mietwerts nach Meinung der Finanzverwaltung 
ausgeschlossen. Dieser Ansicht hat aber nun das Finanzgericht Nürnberg widersprochen. Da die Revi-
sion anhängig ist, muss nun der Bundesfinanzhof entscheiden.  |

Hintergrund: Wird ein Betrieb gegen Versor-
gungsleistungen auf nahe Angehörige übertra-
gen, kann der Betriebsübernehmer die Versor-
gungsleistungen nach § 10 Abs. 1a Nr. 2 des Ein-
kommensteuergesetzes (EStG) als Sonderaus-
gaben abziehen, die der Empfänger nach  
§ 22 Nr. 1a EStG versteuern muss.

	◼ Sachverhalt

Anlässlich einer Hofübergabe wurde dem Über-
geber ein Altenteil in Form eines vorbehaltenen 
dinglichen Wohnrechts, Taschengeld und die Mit-
benutzung von Gegenständen eingeräumt. 

Den vom Vermögensübernehmer als Sonder-
ausgaben geltend gemachten Nutzungswert 
der Altenteilerwohnung erkannte das Finanz-
amt allerdings nicht an, da nach einem Schrei-
ben des Bundesfinanzministeriums aus dem 
Jahr 2010 nur die mit der Nutzungsüberlassung 
tatsächlich zusammenhängenden Aufwendun-
gen (wie Strom, Heizung, Wasser und Instand-
haltungskosten), nicht jedoch der Nutzungswert 
der Altenteilerwohnung berücksichtigt werden 
können. 

Die hiergegen eingelegte Klage war vor dem Fi-
nanzgericht Nürnberg erfolgreich.



308-2025

MONATS-RUNDSCHREIBEN

Nach Auffassung des Finanzgerichts Nürnberg 
kann der Fall, dass der Versorgungsberechtigte 
mit dem ihm gewährten (höheren) Barunterhalt 
selbst eine Wohnung mietet, für den Bereich 
des Sonderausgabenabzugs nicht anders be-
handelt werden als der Fall, in dem sich die 
Versorgungsleistung aus (niedrigerem) Barun-

terhalt und unentgeltlicher Wohnungsüber-
lassung zusammensetzt. 

Quelle  |  FG Nürnberg, Urteil vom 6.2.2025, Az. 4 K 1279/23, Rev. 

BFH: Az. X R 5/25, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 248474; BMF-

Schreiben vom 11.3.2010, Az. IV C 3 - S 2221/09/10004, Rz. 46

KAPITALANLEGER

Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz:  
Staatenaustauschliste für 2025 liegt vor

|  Nach den Vorgaben des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes werden Informationen 
über Finanzkonten in Steuersachen zwischen dem Bundeszentralamt für Steuern und der zuständi-
gen Behörde des jeweils anderen Staates automatisch ausgetauscht. Das Bundesfinanzministerium 
hat nun mit Schreiben vom 3.6.2025 (Az. IV D 3 - S 1315/00304/070/025) die Staatenaustauschliste 2025 
bekannt gegeben. Enthalten sind die Staaten, mit denen der automatische Datenaustausch zum 
30.9.2025 erfolgt. Weitere Informationen zum Informationsaustausch erhalten Sie u. a. auf der 
Webseite des Bundeszentralamts für Steuern (unter www.iww.de/s2991).  |

FREIBERUFLER UND GEWERBETREIBENDE

Betriebsprüfung: Neue Sanktionsmöglichkeiten  
bei unzureichender Mitwirkung

|  Es gibt steuerliche Betriebsprüfungen, die sind bereits nach kurzer Zeit abgeschlossen. Andere 
Prüfungen hingegen ziehen sich über Monate oder sogar über Jahre hin. Um die Betriebsprüfung 
zu beschleunigen, wurden nun mehrere gesetzliche Änderungen vorgenommen.  |

Qualifiziertes Mitwirkungsverlangen

Verzögerungen bei einer Betriebsprüfung kön-
nen mitunter auf eine unzureichende Mitwir-
kung des Steuerpflichtigen zurückzuführen 
sein. Um dem entgegenzuwirken, sieht der neue 
§ 200a Abs. 1 der Abgabenordnung (AO) das qua-
lifizierte Mitwirkungsverlangen vor, das sich auf 
die Mitwirkungspflichten nach § 200 AO stützt. 
Danach hat der Steuerpflichtige u. a. Auskünfte 
zu erteilen, Aufzeichnungen, Bücher, Geschäfts-
papiere und andere Urkunden zur Einsicht und 
Prüfung vorzulegen und die zum Verständnis 
der Aufzeichnungen erforderlichen Erläuterun-
gen zu geben.

Das (neue) qualifizierte Mitwirkungsverlangen 
stellt eine Ermessensentscheidung des Prü-

fers dar, die frühestens nach Ablauf von sechs 
Monaten seit Bekanntgabe der Prüfungsan-
ordnung ergehen darf. Entscheidet sich der 
Prüfer für ein solches Mitwirkungsverlangen, 
ist es schriftlich oder elektronisch (versehen 
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung) zu erteilen. 

Beachten Sie  |  Der Steuerpflichtige muss in 
diesem Fall schnell handeln. Denn das Mitwir-
kungsverlangen ist innerhalb einer Frist von ei-
nem Monat nach Bekanntgabe zu erfüllen. Nur 
in begründeten Einzelfällen kann die Frist ver-
längert werden.

Mitwirkungsverzögerungsgeld

Problematisch wird das qualifizierte Mitwir-
kungsverlangen für den Steuerpflichtigen, wenn 
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es nicht oder nicht hinreichend innerhalb der 
Frist erfüllt wird. Denn in diesen Fällen wird das 
neu eingeführte Mitwirkungsverzögerungsgeld 
festgesetzt (§  200a Abs.  2 AO). Ausnahme: Die 
Mitwirkungsverzögerung erscheint entschuld-
bar, beispielsweise bei einer stark beeinträchti-
genden Erkrankung. 

Beachten Sie  |  Das Mitwirkungsverzögerungs-
geld beträgt für jeden vollen Tag der Mitwir-
kungsverzögerung (also für jeden vollen Tag 
nach Verstreichen der im Mitwirkungsverlangen 
gesetzten Frist) 75 EUR. Gerechnet werden die 
Tage bis zu dem Zeitpunkt, zu dem das Mitwir-
kungsverlangen erfüllt wird – spätestens bis 
zum Tag der Schlussbesprechung. Denn nach 
der Schlussbesprechung gibt es keinen Bedarf 
mehr, eine Mitwirkung sicherzustellen. 

Allerdings dürfen maximal 150 Tage zugrunde 
gelegt werden, sodass das Mitwirkungsverzöge-
rungsgeld maximal 11.250 EUR betragen kann 
(150 Tage × 75 EUR).

Zuschlag zum  
Mitwirkungsverzögerungsgeld

Nicht immer bleibt es bei dem Mitwirkungsver-
zögerungsgeld. Denn es steht im Ermessen des 
Prüfers, nach § 200a Abs. 3 AO zusätzlich einen 
Zuschlag zum Mitwirkungsverzögerungsgeld 
festzusetzen. Voraussetzung ist, dass

	� gegen den Steuerpflichtigen in den letzten 
fünf Jahren ein Mitwirkungsverzögerungs-
geld festgesetzt wurde und zu befürchten ist, 
dass dieser seinen Mitwirkungspflichten ohne 
einen Zuschlag nicht nachkommt oder

	� wegen der wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit des Steuerpflichtigen zu befürchten ist, 
dass dieser seinen Mitwirkungspflichten ohne 
einen Zuschlag nicht nachkommt. Davon ist 
auszugehen, wenn die Umsatzerlöse in ei-
nem der von der Prüfung umfassten Jahre 

mindestens 12 Mio. EUR betragen oder sich 
die konsolidierten Umsatzerlöse bei Konzer-
nen auf mindestens 120 Mio. EUR belaufen.

Entscheidet sich der Prüfer für den Zuschlag, 
steht auch die Höhe in seinem Ermessen. Dabei 
darf der Zuschlag höchstens 25.000 EUR für je-
den vollen Tag der Mitwirkungsverzögerung be-
tragen – ebenfalls für maximal 150 Tage (maxi-
mal somit 3,75 Mio. EUR).

Teilabschlussbescheid  
und Inkrafttreten

Um die Betriebsprüfungen zu beschleunigen, 
wurde auch der neue Teilabschlussbescheid 
eingeführt. Denn oft scheitert der zeitnahe Ab-
schluss an einem einzelnen Sachverhalt, der 
nur durch intensiven Arbeitseinsatz aufgeklärt 
werden kann. Das Problem: So entsteht keine 
Rechtssicherheit bezüglich weiterer geprüfter 
Sachverhalte.

Durch den neuen § 202 Abs. 3 AO hat der Prüfer 
die Möglichkeit, bereits vor Abschluss der Prü-
fung einen Teilprüfungsbericht zu übermitteln 
und im Anschluss einen Teilabschlussbescheid 
zu erlassen. Hierdurch lassen sich einzelne im 
Rahmen einer Außenprüfung ermittelte und 
abgrenzbare Feststellungen vor dem abschlie-
ßenden Prüfungsbericht gesondert feststellen. 
Kann der Steuerpflichtige ein erhebliches Inte-
resse an einem Teilabschlussbescheid glaub-
haft machen, soll dieser auf Antrag ergehen. 

MERKE  |  Die Neuerungen gelten erst für Steu-
ern und Steuervergütungen, die nach dem 
31.12.2024 entstehen. Sie sind aber auch für Steu-
ern und Steuervergütungen anzuwenden, die vor 
dem 1.1.2025 entstehen, wenn für diese Steuern 
und Steuervergütungen nach dem 31.12.2024 eine 
Prüfungsanordnung bekannt gegeben wurde.

Quelle  |  Gesetz zur Umsetzung der DAC 7-Richtlinie, BGBl I 

2022, S. 2730

UMSATZSTEUERZAHLER

Burger im Sparmenü kann nicht teurer sein als im Einzelverkauf
|  Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass eine Methode zur Aufteilung des Verkaufspreises 
eines Sparmenüs nicht sachgerecht ist, wenn sie dazu führt, dass auf ein Produkt des Sparmenüs 
(z. B. Burger) ein anteiliger Verkaufspreis entfällt, der höher ist als der Einzelverkaufspreis.  |
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Hintergrund: Bei Sparmenüs, die zum Pau-
schalpreis angeboten und als „Außer-Haus-
Menüs“ verkauft werden, ist hinsichtlich der 
Speisenlieferung der ermäßigte Steuersatz  
(7 %) und hinsichtlich des Getränks der Regel-
steuersatz (19 %) anzuwenden. Wird vor Ort ver-
zehrt, stellt sich die Aufteilungsfrage grundsätz-
lich nicht, da es sich um eine Restaurationsleis-
tung handelt, sodass auch die Speisen mit 19 % 
zu versteuern sind. 

Beachten Sie  |  Dies könnte sich aber bald än-
dern. Denn im Koalitionsvertrag steht, dass die 
Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie 
zum 1.1.2026 auf 7 % reduziert werden soll.

	◼ Sachverhalt

Zwei GmbHs betrieben als Franchisenehmer 
Schnellrestaurants, in denen u. a. Sparmenüs  
(z. B. Getränk, Burger und Pommes frites) zu ei-
nem einheitlichen Gesamtpreis zum Verzehr au-
ßer Haus verkauft wurden.

Die GmbHs teilten den Gesamtpreis des Sparme-
nüs nach der „Food-and-Paper“-Methode auf die 
Speisen und das Getränk auf. Die Aufteilung er-
folgt dabei anhand des Wareneinsatzes, das 
heißt, der Summe aller Aufwendungen für die 
Speisen bzw. für das Getränk. Da in der Gastrono-
mie die Gewinnspanne auf Getränke typischer-
weise deutlich höher ist als die Gewinnspanne auf 
Speisen, ergibt sich hieraus eine niedrigere Um-
satzsteuer als bei einer Aufteilung nach Einzel-
verkaufspreisen. 

Das Finanzamt hielt diese Aufteilungsmethode 
für unzulässig, weil sie nicht so einfach sei, wie 
eine Aufteilung nach Einzelverkaufspreisen und 
außerdem nicht zu sachgerechten Ergebnissen 
führe. Demgegenüber hielt das Finanzgericht 
Baden-Württemberg die „Food-and-Paper“-Me-
thode für zulässig, der Bundesfinanzhof aber 
nicht. 

Der Bundesfinanzhof führte zwar aus, dass (ent-
gegen der Ansicht des Finanzamts) der Unter-
nehmer nicht immer die einfachste Methode 
anwenden muss. Wenn eine andere Methode 
zumindest ebenso sachgerecht ist, wie die Auf-
teilung nach Einzelverkaufspreisen, darf er auch 
die andere Methode anwenden.

Gleichwohl erkannte der Bundesfinanzhof die 
„Food-and-Paper“-Methode nicht an, weil sie 
in manchen Fällen dazu führt, dass der Preis 
eines Burgers mit einem hohen Wareneinsatz 
im Menü über dem Einzelverkaufspreis des 
Burgers liegt. Es widerspricht der wirtschaft-
lichen Realität, dass der Verkaufspreis eines 
Produkts in einem mit Rabatt verkauften Menü 
höher sein kann als der Einzelverkaufspreis. 

Quelle  |  BFH-Urteil vom 22.1.2025, Az. XI R 19/23, unter www.

iww.de, Abruf-Nr. 248478; BFH, PM Nr. 38/25 vom 5.6.2025

UMSATZSTEUERZAHLER

Wichtiges zur Umsatzsteuerbefreiung für (Reit-)Unterricht

|  Der Bundesfinanzhof hat jüngst entschieden, dass die Erteilung von Reitunterricht nicht von der 
Umsatzsteuer befreit ist, es sei denn, der Unterricht dient der Ausbildung, Fortbildung oder Um-
schulung.   |

	◼ Sachverhalt

Im Streitfall begehrte der Kläger die Steuerbefrei-
ung verschiedener Reitkurse für Kinder und Ju-
gendliche auf seinem Reiterhof in den Jahren 2007 
bis 2011. In der „Ponygruppe“ wurden Kinder und 
Jugendliche, bei „Klassenfahrten“ wurden Schul-
klassen im Umgang mit Pferden unterrichtet. 

Zudem wurden Kurse für eine „Große Pferde-
gruppe“ angeboten, die auf das Ablegen von Leis-
tungsabzeichen gerichtet waren. Die unterrichte-
ten Kinder und Jugendlichen wurden darüber 
hinaus verpflegt und übernachteten teilweise 
auch auf dem Reiterhof.
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Das Finanzamt stellte sich auf den Standpunkt, 
dass sämtliche Leistungen steuerpflichtig seien. 
Das Finanzgericht Schleswig-Holstein sah das 
aber größtenteils anders. So seien die Umsätze 
insoweit steuerfrei, als sie auf die Beherbergung 
und Verpflegung sowie auf den Teil des Reitunter-
richts entfielen, mit dem die formalen Vorausset-
zungen dafür erlangt werden können, später den 
Beruf des Turniersportreiters auszuüben („Große 
Pferdegruppe“).

Der Meinung des Finanzgerichts hat sich der 
Bundesfinanzhof aber nicht vollumfänglich an-
geschlossen.

Der Bundesfinanzhof stellte klar, dass es sich bei 
der Beherbergung und Verpflegung von Kindern 
und Jugendlichen um selbstständige steuerbare 
Leistungen neben dem Reitunterricht handelt. 
Er hob weiter hervor, dass Reitunterricht (als 
spezialisierter Unterricht) kein „Schul- und 
Hochschulunterricht“ ist. 

Beachten Sie  |  Entsprechendes ist bereits für 
Segel-, Fahr-, Schwimm-, Jagd- und Tanzschu-
len entschieden worden. 

Die Einstufung von Reitunterricht als „Ausbil-
dung“ oder „Fortbildung“ kommt nach Auffas-
sung des Bundesfinanzhofs nur ausnahmsweise 
und unter strengen Voraussetzungen in Be-
tracht. Reitunterricht, der typischerweise der 
Freizeitgestaltung dient, ist in der Regel keine 
Ausbildung oder Fortbildung, da er nicht auf ei-
nen bestimmten Beruf vorbereitet. Die Kurse 

der „Ponygruppe“ und für Schulklassen im 
Rahmen der „Klassenfahrten“ sind daher um-
satzsteuerpflichtig.

Beachten Sie  |  Die Ansicht des Bundesfinanz-
hofs dürfte insoweit strenger sein als die Auf-
fassung der Finanzverwaltung zu Ballett-, 
Tanz- oder Musikunterricht. 

MERKE  |  Bei den Kursen der „Großen Pferde-
gruppe“ lagen hingegen die Voraussetzungen 
für eine Ausnahme vor, da zahlreiche Teilnehmer 
später Turniersportreiter wurden. Diese Kurse 
sind folglich umsatzsteuerfrei.

Hinsichtlich der Beherbergungs- und Verpfle-
gungsleistungen für die Kinder und Jugendli-
chen führte der Bundesfinanzhof aus, dass die 
hierfür seinerzeit geltende Steuerbefreiung 
nur dann in Betracht kommt, wenn eine aner-
kannte Einrichtung mit sozialem Charakter 
vorliegt. Bereits hieran fehlte es aber im Streit-
fall. Denn der Kläger konnte eine solche Aner-
kennung nicht vorweisen. 

Beachten Sie  |  Seit dem 1.1.2020 können nur 
noch die Leistungen von Einrichtungen ohne 
Gewinnstreben insoweit umsatzsteuerbefreit 
sein, was der Kläger aber nicht ist.

Quelle  |  BFH-Urteil vom 22.1.2025, Az. XI R 9/22, unter www.

iww.de, Abruf-Nr. 248388; BFH, PM Nr. 35/25 vom 30.5.2025

ARBEITGEBER

Alles Wichtige zum Urlaub in einem Minijob

|  Auch in einem Minijob gibt es bezahlten Urlaub. Doch in diesem Zusammenhang stellen sich viele 
Fragen: Wie viele freie Tage stehen einem Minijobber zu? Was gilt bei unregelmäßiger Arbeitszeit? 
Wie wirkt sich das Urlaubsgeld auf den Minijob aus? Diese und weitere Fragen hat die Minijob-Zen
trale jüngst beantwortet.  |

So erläutert die Minijob-Zentrale beispielsweise, 
dass der Lohn während des Urlaubs weiterge-
zahlt werden muss (Urlaubsentgelt). Das ist im 
Bundesurlaubsgesetz geregelt. Zusätzlich kann 
es Urlaubsgeld geben (als freiwillige Zahlung 
zum Urlaub).

Beachten Sie  |  Die Fragen und Antworten der 
Minijob-Zentrale erhalten Sie unter www.iww.
de/s13121.

Quelle  |  Minijob-Zentrale vom 11.6.2025 „Urlaub im Minijob: 

Ihre Fragen – Wir antworten!
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ARBEITNEHMER

Berufliche Nutzung eines privaten Fahrzeugs  
neben einem Dienstwagen

|  Das Finanzgericht Niedersachsen hat entschieden, dass ein Arbeitnehmer, der auf Dienstreisen 
seinen privaten Pkw einsetzt, die tatsächlichen Kosten für jeden gefahrenen Kilometer auch dann 
ansetzen kann (im Streitfall: 2,28 EUR/km für einen Sportwagen), wenn er von seinem Arbeitgeber 
einen Dienstwagen gestellt bekommt, den er grundsätzlich für dienstliche und private Fahrten nut-
zen kann.  |

Der Arbeitnehmer muss in diesem Fall jedoch 
den Nachweis erbringen, dass er das Privat-
fahrzeug tatsächlich beruflich eingesetzt hat. 
Eine Angemessenheitsprüfung dem Grunde 
nach (hier: berufliche Nutzung eines privaten 
Fahrzeugs durch einen Arbeitnehmer, dem von 
seinem Arbeitgeber ein Geschäftsfahrzeug 
überlassen wurde) findet nicht statt.

Beachten Sie  |  Das Finanzamt will diese Ent-
scheidung aber nicht akzeptieren und hat Revi-
sion eingelegt. 

Quelle  |  FG Niedersachsen, Urteil vom 18.9.2024, Az. 9 K 183/23, 

Rev. BFH: Az. VI R 30/24

ARBEITNEHMER

Bundesfinanzhof zur Übernachtungspauschale  
von Berufskraftfahrern gefragt

|  Die Übernachtungspauschale für Berufskraftfahrer mit mehrtägiger Auswärtstätigkeit setzt ne-
ben dem bestehenden Anspruch auf eine Verpflegungspauschale eine tatsächliche Übernachtung 
in dem Kraftfahrzeug voraus. Die Pauschale steht einem Berufskraftfahrer daher nicht für jeden 
An- und Abreisetag zu. So sieht es zumindest das Finanzgericht Thüringen. Wegen der anhängigen Re-
vision ist nun der Bundesfinanzhof gefragt.  |

Hintergrund

Entstehen einem Arbeitnehmer während sei-
ner auswärtigen beruflichen Tätigkeit auf ei-
nem Kfz des Arbeitgebers oder eines vom Ar-
beitgeber beauftragten Dritten im Zusammen-
hang mit einer Übernachtung in dem Kfz Auf-
wendungen (insbesondere Gebühren für die 
Toilettenbenutzung sowie Park- und Abstellge-
bühren), kann er diese als Werbungskosten ab-
ziehen. 

MERKE  |  Anstelle der tatsächlichen Aufwen-
dungen ist allerdings auch eine Pauschale i. H. 
von 9 EUR möglich für Kalendertage, an denen 
der Arbeitnehmer in dem Kfz übernachtet und 
eine Pauschale für Verpflegungsmehraufwand 
geltend machen kann.

Die Revisionsfrage

Der Bundesfinanzhof muss nun entscheiden, ob 
die Pauschale durch die Kopplung an die Ver-
pflegungspauschalen auch für den An- und Ab-
reisetag zu gewähren ist. 

Oder anders ausgedrückt: Kann ein Arbeitneh-
mer, der am Montag seine Tour startet, auf dem 
Fahrzeug übernachtet und am Freitag zurück-
kehrt, die Pauschale für fünf oder nur für vier 
Tage absetzen? Denn für fünf Tage ist Verpfle-
gungsmehraufwand abzugsfähig, er übernach-
tet in dem Fahrzeug jedoch nur viermal. 

Quelle  |  FG Thüringen, Urteil vom 18.6.2024, Az. 2 K 534/22, Rev. 

BFH: Az. VI R 6/25, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 248002
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ABSCHLIESSENDE HINWEISE

Kinderbetreuungskosten: In diesen Fällen ist kein Sonder
ausgabenabzug möglich

|  Kinderbetreuungskosten sind als Sonderausgaben abzugsfähig. Bei Aufwendungen für Unter-
richt, für die Vermittlung besonderer Fähigkeiten sowie für sportliche und andere Freizeitbetäti-
gungen ist ein Sonderausgabenabzug allerdings gesetzlich ausgeschlossen. Mit dem Abzugsverbot 
hat sich nun der Bundesfinanzhof beschäftigt.  |

Hintergrund

Kinderbetreuungskosten können nach § 10 Abs. 1 
Nr. 5 Einkommensteuergesetz (EStG) als Son-
derausgaben steuerlich absetzbar sein. Folgende 
Aspekte sind hier zu beachten:

	� Abzug von 80 % der Betreuungsleistungen, 
maximal 4.800 EUR/Jahr.

	� Der Abzug ist zulässig für haushaltszugehörige 
Kinder unter 14 Jahren (oder Behinderung, 
Eintritt vor dem 25. Lebensjahr, Übergangs-
regel 27. Lebensjahr).

	� Grundsätzlich erforderlich: Rechnung und 
Überweisung.

	� Nicht abziehbar: Aufwendungen für Unter-
richt, die Vermittlung besonderer Fähigkei-
ten sowie für sportliche und andere Freizeit-
betätigungen.

Zum Abzugsverbot

Nicht begünstigte Aufwendungen für Unter-
richt oder die Vermittlung besonderer Fähig-

keiten liegen vor, wenn die Dienstleistungen in 
einem regelmäßig organisatorisch, zeitlich und 
räumlich verselbstständigten Rahmen stattfin-
den und die vom Leistungserbringer während 
der Unterrichts- oder Kurszeit ausgeübte Auf-
sicht über das Kind und damit die behütende 
Betreuung gegenüber der Vermittlung der be-
sonderen (sprachlichen, musischen, sportli-
chen) Fähigkeiten in den Hintergrund rückt. 

Entsprechendes gilt für sportliche und andere 
Freizeitbetätigungen. Nicht begünstigte Auf-
wendungen für derartige Aktivitäten liegen da-
her vor, wenn 

	� die Betätigung organisatorisch, zeitlich und 
räumlich getrennt von einer Kindertages-
stätte, einem Schulhort oder einer ähnlichen 
Einrichtung stattfindet und 

	� dabei nicht die altersbedingt erforderliche 
Betreuung des Kindes, sondern die Aktivität 
im Vordergrund steht. 

Quelle  |  BFH-Urteil vom 23.1.2025, Az. III R 33/24 (III R 50/17), 

unter www.iww.de, Abruf-Nr. 248223

ABSCHLIESSENDE HINWEISE

Steuerermäßigung für gewerbliche Einkünfte  
bei abweichendem Wirtschaftsjahr

|  Hat eine Gesellschaft ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr, ist für die Berechnung der 
Steuerermäßigung nach § 35 des Einkommensteuergesetzes (EStG) nicht auf das Ende des gewerbe-
steuerrechtlichen Erhebungszeitraums abzustellen, sondern auf das Ende des jeweiligen Wirtschafts-
jahrs. Für die Aufteilung des Steuerermäßigungsbetrags sind der Gewerbesteuer-Messbetrag und die 
tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuer auf diejenigen Gesellschafter zu verteilen, die zum Ende des 
Wirtschaftsjahrs an der Gesellschaft beteiligt waren. So lautet ein Urteil des Bundesfinanzhofs.  |

Hintergrund: Unter den Voraussetzungen des  
§ 35 EStG wird die Gewerbesteuerbelastung 
kompensiert, indem die tarifliche Einkommen-

steuer um das Vierfache des festgesetzten 
Steuermessbetrags gemindert wird.
Quelle  |  BFH-Urteil vom 10.4.2025, Az. IV R 21/22
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Verzugszinsen
|  Für die Berechnung der Verzugszinsen ist der Basiszinssatz nach § 247 BGB anzuwenden. Die 
Höhe wird jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres neu bestimmt.  |

Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1.7.2025 bis 
zum 31.12.2025 beträgt 1,27 Prozent. 

Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:

	� für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB):  
6,27 Prozent

	� für den unternehmerischen Geschäftsver-
kehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 10,27 Prozent*

* für Schuldverhältnisse, die vor dem 29.7.2014 
entstanden sind: 9,27 Prozent.

Die für die Berechnung der Verzugszinsen an-
zuwendenden Basiszinssätze betrugen in der 
Vergangenheit:

	◼ Berechnung der Verzugszinsen
Zeitraum Zins

vom 1.1.2025 bis 30.6.2025 2,27 Prozent

vom 1.7.2024 bis 31.12.2024 3,37 Prozent

vom 1.1.2024 bis 30.6.2024 3,62 Prozent

vom 1.7.2023 bis 31.12.2023 3,12 Prozent

vom 1.1.2023 bis 30.6.2023 1,62 Prozent

vom 1.7.2022 bis 31.12.2022 -0,88 Prozent

vom 1.1.2022 bis 30.6.2022 -0,88 Prozent

vom 1.7.2021 bis 31.12.2021 -0,88 Prozent

vom 1.1.2021 bis 30.6.2021 -0,88 Prozent

vom 1.7.2020 bis 31.12.2020 -0,88 Prozent

vom 1.1.2020 bis 30.6.2020 -0,88 Prozent

vom 1.7.2019 bis 31.12.2019 -0,88 Prozent

ABSCHLIESSENDE HINWEISE

Steuern und Beiträge Sozialversicherung: 
Fälligkeitstermine in 08/2025
|  Im Monat August 2025 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten:  |

Steuertermine (Fälligkeit):
	� Umsatzsteuerzahler (Monatszahler): 11.8.2025

	� Lohnsteuerzahler (Monatszahler): 11.8.2025

	� Gewerbesteuerzahler: 15.8.2025 (18.8.2025*)

	� Grundsteuerzahler: 15.8.2025 (18.8.2025*)

Bei einer Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage vor dem 
Fälligkeitstermin vorliegen. 

Bei der Grundsteuer kann die Gemeinde abwei-
chend von dem vierteljährlichen Zahlungsgrund-
satz verlangen, dass Beträge bis 15 EUR auf ein-
mal grundsätzlich am 15.8. und Beträge bis ein-
schließlich 30 EUR je zur Hälfte am 15.2. und am 
15.8. zu zahlen sind. Auf Antrag kann die Grund-

steuer auch am 1.7. in einem Jahresbetrag ent-
richtet werden. Der Antrag ist bis zum 30.9. des 
vorangehenden Jahres zu stellen.

Die für alle Steuern geltende dreitägige Zah-
lungsschonfrist bei einer verspäteten Zahlung 
durch Überweisung endet am 14.8.2025 für die 
Umsatz- und Lohnsteuerzahlung und am 
18.8.2025 (21.8.2025*) für die Gewerbe- und 
Grundsteuerzahlung. Diese Zahlungsschonfrist 
gilt nicht für Zahlung per Scheck.

*� Gilt für Bundesländer, in denen der 15.8.2025 
 (Mariä Himmelfahrt) ein Feiertag ist.

Beiträge Sozialversicherung (Fälligkeit):
Sozialversicherungsbeiträge sind spätestens am 
drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Mo-
nats fällig, für den Beitragsmonat August 2025 
am 27.8.2025.


